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1. Deutsc&lt;l an d.

A. Deutschland, ein unabhängiges und unverbuns
denes Land bis 456 u. Chr. Geb.

1. Die alte Geschichte Deutschlands ist eben so dunkel , als
die alte Geschichte anderer Völker. Germaner.

Bor beyläufig 2000 Jahren breitete sich über das jeßt größten
Theils so angebaute, volkreiche und schöne Deutschland meistens
noch ein großer nur hier und da unterbrochener, und nit Sum-
pfen und Morästen bedeckter Wald aus. Es verflossen vielleicht
mehrere Jahrhunderte , ehe Deutschland von einem Ende bis zum
andern bevölkert war. Wer aber bie meisten Bewohner waren,
woher sie kamen , wann sie einvanderten, kann nicht bestimmt
werden. Daß sie ursprünglich zu dem großen Völkerjtamme der
Ja phetiten gehorten, welcher bey der ersten Zerstreuung der
Meuschen in Asien gegen Mitternacht zog, sich gegen Abend und
Morgen ausbreitete, und von den Alten mit dem unbestimmten
Mahmen S cy t h en belegt wurde, dieß ist höchst wahrscheinlich.
Weiters aber wissen wir nichts, wenl unsere Urväter, die nicht
einmahl schreiben konnten, uns keme schriftlichen Nachrichten
hinterlassen haben. Was wir hiervon noch wissen, dieß wissen
wir aus den Schriften der Ausländer , die erst später mit den
Deutschen Bekanntschaft gemacht hatten , z. B. der Griechen und
besonders der Römer, und zwar des Julius Cäsar, Porpon.us
Mela , Plinius des älteren, und vorzuglich des Tacitus iy sei-
nem Werte de moribus Germanorum. Nachdiesen gewiß ncht
ganz zuverlässigen Nachrichten hießen die Einwehnern dieser Ge-
gend (Iermani, Ger m aner (Währmänner, Gewährmänner );
Anfangs wahrscheinlich der Nahme eines einzelneu Völkerstam-
mes ; nachher der ganzer Nation. Diese Germaner , eifersuchtig
auf die Ehre, ihren Ursprung aus den ältesten Zeiten, von Got-
tern , oder gottähnlich en Ahynherren herleiten zu können , behaup-
teten: Te ut oder Tu 1sk o, T uist o, den sie einen Sohn det
Erde, oder den ersten Bewohner ihres Landes nani ten, und sein
Sohn, Man, seyn ihre Stammväter, Von dem ersteren sch eint
der spätere Nahme, Teut s c e (Deutsche) entstanden zu seyn,
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